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 Veröffentlicht am 16.03.2006

Norm

ABGB §1304

Rechtssatz

Wenn ein Versicherungsunternehmen die Auszahlung einer Versicherungsleistung ungerechtfertigt verweigert, hat es

dem Versicherungsnehmer die Kosten eines daraufhin von diesem eingeschalteten Rechtsanwaltes zu ersetzen. Wenn

der Rechtsvertreter des Versicherungsnehmers dabei über üssige oder überhöhte Leistungen verrechnet hat, liegt ein

dem Versicherungsnehmer zuzurechnender Verstoß gegen die Schadensminderungsp icht vor. Die

Schadensminderungspflicht ist aber nicht von amtswegen wahrzunehmen.
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